
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/1/14 90/15/0125
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.01.1991
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20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

Norm

ABGB §6;

ABGB §8;

VwRallg;

Rechtssatz

Gesetzesmaterialien, die im Gesetzestext, der für sich allein gesehen keinen Anlaß zu Zweifel gibt, keinerlei Ausdruck

finden, sind unmaßgeblich (Hinweis E 6.3.1989, 88/15/0066).
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